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Widerspruch gegen die Wort-Bildmarke Marke Nr. 30 2020 238 221 „EGON – E-Mobility by 
Senger“ durch die Aristos IP als Vertreter der e.on SE vom 04. Mai 2021, begründet am 
30.07.2021, weitergeleitet durch das DPMA am 16.08.2021, eingegangen am 18.08.2021. 

Zeichen des DPMA: 30 2020 238 221 
Referenz Aristos IP: 40007-M-E.ON-NG/Bu 
Unser Zeichen: Egon Senger 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
der Widerspruch gegen Wort-Bildmarke Marke Nr. 30 2020 238 221 
„EGON – E-Mobility by Senger“ ist zurückzuweisen. 

Die Begründung der Zurückweisung finden Sie auf den folgenden 8 Seiten. 

Sollten mit diesem Schreiben Formvorschriften des DPMA nicht eingehalten sein, 
bitten wir um einen Hinweis.  

Mit freundlichen Grüßen 

Dipl. Des. Christoph Sandkötter  
Zertifizierter Patent- und Innovationsschutzmanager 
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E.ON ./. EGON

Per Fax vorab 
+49 892195-4000
Deutsches Patent- und Markenamt
Markenabteilung
80297 München

Marke Nr. 30 2020 238 221 EGON 

Widerspruch der ARISTOS IP als Vertreter der e.on SE 

Zur Widerspruchsbegründung nehmen wir, 
wie folgt, Stellung: 

I. Verwechslungsgefahr

Eine Verwechslungsgefahr zwischen der Wort-/Bildmarke Nr. 
302020238221 „EGON, E-Mobility by Senger“ Marke und den älteren 
Wort- und Wort-/Bildmarken E.ON (300 20 593) und e.on (300 26 799) 
besteht nicht. Die Marken sind weder in der Darstellung noch 
phonetisch ähnlich und für jedermann in Klang, Bild, Typografie und 
Bedeutung gut zu unterscheiden. Auch angebliche Ähnlichkeiten im 
Bereich der Waren- und Dienstleistungen bestehen nicht, die Senger 
Gruppe, zu der auch der Markeninhaber, die Senger Management GmbH 
gehört, wurde von Herrn Egon Senger im Jahr 1953 gegründet und 
gehört heute mit 50 Betrieben an 39 Standorten zu den größten 
Fahrzeughandelsorganisationen in Deutschland. E.ON oder e.on 
hingegen ist bekannt als ein großer Stromversorger und Netzbetreiber 
Deutschlands, nach eigenen Angaben ist das Unternehmen 
hauptsächlich in den Bereichen Energienetze, Energiedienstleistungen, 
erneuerbare Energien und dem Betrieb und Rückbau deutscher 
Kernkraftwerke tätig. 

1. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

Vorweg ist anzumerken, dass die Nizzaer Leitklasse 12 beim DPMA für 
die Wortmarke E.ON (300 20 593) und die Wort-Bildmarke e.on (300 26 
799) nicht beansprucht ist.

Sie ist nur bei den Eintragungen der Wort-Bildmarke e.on (008700536) 
und der Wortmarke E.ON (002361558) beansprucht und überdies nicht 
seit dem Jahr 2000 und der Gründung des Unternehmens, wie die 
ältesten Marken der e.on SE, sondern seit 2009, bzw. 2011.  
Es ist also nur zum Teil richtig, dass die widersprechende Partei in der 
Widerspruchsbegründung behauptet, die EU Marken seien beides 
Wortmarken und darüber hinaus seit 20 Jahren am Markt. 

Die Nizzaer Leitklasse 12 bezeichnet eine Warengruppe, die von der e.on 
SE zwar beim EUIPO beansprucht wird, in der aber die e.on SE bis heute 
nicht nachweisbar tätig ist. Man findet auch bei penibelster Recherche 
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keine Waren aus der Leitklasse 12, die unter der Marke e.on angeboten 
werden. Auch nach eigenen Aussagen des Unternehmens handelt es sich 
nicht um einen Fahrzeughandel, sondern um einen Energieversorger 
und Netzbetreiber. Damit wäre die Leitklasse 12 für die EU-Wortmarke 
E.ON (002361558) und die EU-Wort-Bildmarke (008700536) aufgrund
von über 10-jähriger Nichtbenutzung löschungsreif. Das bestätigt auch
der Artikel „Geschäftstätigkeit“ aus Wikipedia, den die e.on SE selbst
pflegt:

Zitat: E.ON konzentriert sich vornehmlich auf die Bereiche Energienetze 
und Kundenlösungen. Im Geschäftsfeld Energienetze werden die 
Verteilnetze für Strom und Gas und die damit verbundenen Aktivitäten 
zusammengefasst. Zu den Hauptaufgaben in diesem Geschäftsfeld 
gehören der sichere Betrieb der Strom- und Gasnetze, die Durchführung 
aller erforderlichen Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen sowie 
die Erweiterung der Strom- und Gasnetze, oft im Zusammenhang mit der 
Realisierung von Kundenanschlüssen. Im Feld Kundenlösungen richtet 
sich E.ON an Privatkunden sowie mittelständische und große 
Unternehmen und bietet dabei Produkte und Dienstleistungen, u. a. zur 
Steigerung der Energieeffizienz. Zitat Ende 

Darüber hinaus wird die Nizzaer Leitklasse 12 nicht als erste bzw. 
Hauptleitklasse aufgeführt, was naturgemäß bei einem Energieversorger 
auch nicht sein kann. Es handelt sich also um eine Leitklasse, die von der 
e.on SE für sich selbst nicht priorisiert wird. Dafür spricht auch, dass von
insgesamt 11 Markeneintragungen beim EUIPO nur zwei die Leitklasse
12 für sich beanspruchen. Dagegen beansprucht die Senger
Management GmbH als Fahrzeughandel selbstverständlich die Klasse 12
als Hauptleitklasse.

Auch die angegebenen Dienstleistungen in der Nizzaer Leitklasse 35 
gehen naturgemäß sehr weit auseinander, dass von einer 
Verwechslungsgefahr nicht die Rede sein kann. Während die Senger 
Management GmbH für sich typische Tätigkeiten eines 
Fahrzeughändlers beansprucht, zum Beispiel „Einzelhandels-
dienstleistungen im Bezug auf Autoteile“, liest sich die 
Klassenspezifizierung der e.on SE wie ein Ansammlung von 
Dienstleistungen, unspezifisch, abgeschrieben aus den beispielhaften 
Vorgaben des DPMA zur Nutzung der Nizzaer Klassifikationen. Nur das 
Wort Fahrzeug oder Auto oder andere Dienstleistungen diese Branche 
betreffend kommen nicht vor. Eine Verwechslungsgefahr vermag man 
auch im Vergleich der beiden Belegungen der Leitklasse 35 nicht 
erkennen. 

Der Vergleich der Nizzaer Leitklassen 36 und 37 und 39 führt zu einem 
gleichen Ergebnis wie vor: Während die Senger Management GmbH 
seine Dienstleistungsklassifikationen auf die tatsächliche Tätigkeit 
beansprucht, beansprucht die e.on SE eine breit aufgestellte, wenig 
spezifizierte Spannbreite von Dienstleistungen, in denen Fahrzeuge 
keine Rolle spielen und auch als Wort nicht vorkommen.  



3 

Die Leitklassen hat die Gegenseite bereits in der Widerspruchs-
begründung gegenübergestellt, daher werden sie hier nicht noch einmal 
wiederholt. Wir verweisen auf den gegnerischen Schriftsatz unter (1.) 

Aus den vorgenannten Ausführungen ist eine Verwechslung der Marken 
ausgeschlossen.

2. Vergleich der Zeichen

Der Vergleich der Zeichen macht im Folgenden noch viel deutlicher, dass 
eine Verwechslungsgefahr überhaupt nicht besteht. Die wider-
sprechende Partei stützt ihren Vortrag allein auf drei Buchstaben, die 
gleich sind, sie nimmt quasi für sich in Anspruch, dass E, O und N in 
Marken nicht mehr vorkommen dürfen, außer bei der, die sie vertreten. 
Ähnlich verhält es sich beim Argument des Rottons, der im Übrigen bei 
der Marke „EGON“ ein anderer ist und in erheblich geringerem Maße 
vorkommt. Rot ist eine in der Markenwelt vielfach in tausenden 
Schattierungen vorkommende Farbe und dass man eine solche Farbe 
nicht für sich beanspruchen kann, liegt der auf der Hand. 

Maßgebliche Faktoren beim Vergleich der Zeichen, auf die die 
Gegenseite nur oberflächlich eingeht, sind im vorliegenden Fall die 

a) klangliche Ähnlichkeit:

Währen E.ON aus zwei Vokalen und einem nasal gesprochenen 
Konsonanten besteht, und leicht „leiernd“ ausgesprochen wird, ist EGON 
mit dem „G“ als zweiten und hart gesprochenen Verschlusslaut 
ausgestattet, dem sog. stimmhaften velaren Plasiv, das den Charakter 
des Wortes maßgeblich bestimmt. Man hört das englische Wort „gone“ 
heraus, das sich deutlich vom englischen Wort „on“ im Klang 
differenziert und genauso kann ein Hörer differenzieren. Gesprochen 
sind „eon“ und „Egon“ nicht zu verwechseln.  

b) (Schrift-)Bildliche, also visuelle Ähnlichkeit:

Zur bildlichen Ähnlichkeit ziehen wir zunächst den Vergleich zwischen 
der angegriffenen Marke Nr. 30 2020 238221 zur Wort-Bild-Marke (300 
26 799). Hier zeigt sich ein Unterschied überdeutlich: Die 
Zeichendarstellung e.on ist eine rote, rundliche Schrift, die an einen 
pastösen Strang aus einer Tube erinnert oder an einen Pinselstrich. Die 
Marke wird aus drei weichen, roten Minuskeln (Kleinbuchstaben) ohne 
jegliche scharfe Ecke gebildet. Der erste Buchstabe ist etwas größer, 
etwa wie eine Versalie (Großbuchstabe), so entsteht der Eindruck von 
Script (Handschrift). Gängiges Verhalten ist es bei Handschrift etwas 
größer zu beginnen. Die drei Buchstaben werden im Verhältnis 1:2 
durch einen Punkt getrennt und bilden so die Wort-Bildmarke.  
Die angegriffene Marke „EGON“ hingegen besteht aus einer schwarzen, 
flächigen Blockschrift aus Versalien (Großbuchstaben) der Schrifttype 
„Corporate S“ mit einem davor abgebildeten roten Bogen, an den 
Buchstaben „J“ erinnernd. Die einzige Gemeinsamkeit zwischen den 
Marken ist die vorkommende Farbe Rot, die bei der Marke „e.on“ 
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ausschließlich zu 100% vorkommt und bei der Marke „EGON“ nur einen 
Akzent setzt, etwa 15% der grafischen Darstellung sind rot. Zusätzlich 
hat die Marke die Unterzeile „E-Mobility by Senger“. Im Vergleich der 
beiden Wort-Bildmarken sind die visuellen Ähnlichkeiten „an den 
Haaren herbei gezogen“, in der Realität sind die Marken wie auch die 
seitliche Abbildung zeigt, extrem unterschiedlich und jede auf ihre Art 
mit der anderen nicht zu verwechseln.  

Auch der Vergleich der Wortmarke E.ON mit der Wort-Bildmarke 
„EGON“ weist deutliche Unterschiede auf, die eine Verwechslungsgefahr 
ausschließen: Egon ist ein ganz normales, geschriebenes Wort aus dem 
deutschen Sprachschatz, währen E.ON eine Kunstform ist, die im 
deutschen Sprachgebrauch nicht vorkommt. Punkte mitten in ein Wort 
zu setzten ist aus der Schreibweise von Internetdomains entlehnt, um 
sich einen modernen, internetaffinen „Look“ zu geben. Ein Punkt mitten 
im Wort kommt gesamten westlichen Sprachschatz nicht vor. Ein Blick in 
den Duden beweist das. (Anlage 1, 2).  

Darüber hinaus unterscheidet sich die Marke EGON von beiden Marken 
e.on und E.ON durch einen Slogan, der Markenbestandteil ist:
„E-Mobility by Senger“. Die Einschätzung der Gegenseite, die Unterzeile 
habe keine Bedeutung für die Unterscheidung der Marken geht fehl und 
ist überdies ein Affront gegen alle lesenden Menschen.

c) Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt:

Auch eine Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt kann nicht festgestellt 
werden und offenbart ein weiteres Mal, dass die Gegenseite Ihre 
Argumente für eine Verwechslungsgefahr „an den Haaren herbeizieht“: 
Egon ist der Vorname des Firmengründers der Firmengruppe Senger, 
dem drittgrößten Fahrzeughandel in Deutschland, dem auch die Senger 
Management GmbH, Markeninhaber der widersprochenen Marke 
angehört. Die Firma „Egon Senger“, aus der der ein 
Automobilhandelskonzern entstanden ist, gibt es seit 1953. Der 
deutsche Vorname Egon entstammt der mittelalterlichen Form, Egino, 
die Bedeutung ist „Furcht“ und „Schrecken“.  

Die Marke e.on oder E.ON hingegen ist eine Anleihe aus der spätantiken 
Philosophie, Ursprung ist Äon oder Aion, die Ewigkeit. Egon hat als 
Unterscheidung von Aion schon in der Historie und Herkunft als zweiten 
Buchstaben das „G“, das bei Aion, Äön und e.on, also auch in der 
gesamten Herkunft der Marke E.ON niemals vorkommt. Zum Beweis der 
Herkunft zitieren wir hier einen Ausschnitt aus dem SPIEGEL vom 
30.03.2000, indem sich die Geschäftsleitung der e.on SE zur Herkunft 
der Marke äußert: 

Zitat: "Die Erklärung für den Namen E.ON, die VEBA und VIAG am 
Donnerstag abgaben, ist voller Symbolik. Das "E" steht für das 
Kerngeschäft der beiden Unternehmen, die Energie. "ON" zeige die 
Entschlossenheit, diese für Innovation, Expansion und neues Wachstum 
zu nutzen. "Eon" sei die englische Variante des griechischen Wortes für 
"Ewigkeit". Es handele sich also nicht um einen Kunstnamen. Die 
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Schreibweise mit dem Punkt signalisiere die Verankerung in der 
Gegenwart. "E.ON bringt das neue Unternehmen auf den Punkt. Wir 
schaffen Neues auf der Basis des Bewährten", erklärten die künftigen 
Konzernchefs Ulrich Hartmann und Wilhelm Simson.“ Zitat Ende. 

Darüber hinaus kann der Bedeutungsgehalt einer Marke eine klangliche 
oder schriftbildliche Ähnlichkeit ausgleichen, weil bei erheblichen 
Unterschieden im Bedeutungsgehalt zweier Marken eine klangliche oder 
visuelle Ähnlichkeit nicht mehr leicht zu Verwechslungen führt. Kommt 
dem fraglichen (Gesamt-)Zeichen eine eindeutige und bestimmte 
Bedeutung zu, die der maßgebliche Verkehrskreis ohne weiteres 
erfassen kann, werden etwaige klangliche oder optische Ähnlichkeiten 
durch die vorhandenen Bedeutungsunterschiede „neutralisiert“ (OLG 
Hamburg, Urteil vom 26.07.2018, Az. 3 U 79/15 mit Verweis auf: EuGH, 
Urteil vom 12.01.2006, Az. C-361/04 P – PICASSO/PICARO). 

d) die Relevanz weiterer Marken „EGON“

Unter der Nummer 2015748 ist seit 1992 eine weitere, wesentlich ältere 
Wortmarke „EGON“ des „Dualen Systems Deutschland GmbH“ beim 
DPMA eingetragen. Würde man der Logik der widersprechenden Partei 
folgen, hat also die Marke E.ON die Rechte dieser deutlich älteren Marke 
in der Nizzaer Leitklasse 9 seit der eigenen Eintragung im Jahr 2000 
beeinträchtigt. Viele weitere Marken enthalten den deutschen 
Vornamen Egon, man wird doch nicht gegen alle diese Marken einen 
Löschungsantrag stellen wollen, das gliche einer Beschäftigungstherapie 
und würde vielen Markeninhabern den eigenen Vornamen oder den der 
Vorfahren in Ihrer Marke streitig machen. 

3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke E.ON

Das Argument der überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft wird 
bestritten. Zweifellos ist die e.on SE ein großer deutscher Konzern, ein 
Netzbetreiber und/oder Stromversorger, aber einer unter vielen. Mit 
einer ungestützten Markenbekanntheit von 45,5%, die von der 
widersprechenden Partei vorgetragen wird, liegt die e.on SE eher im 
Durchschnitt deutscher bekannter Marken. Die Top-Marken verfügen 
über ungestützte Bekanntheit von über 50% bis 70%. 

Darüber hinaus ist die Marke insgesamt zwar seit 2000 in Deutschland 
aktiv, die Nizzaer Leitklasse 12 wird aber erst seit 2009 bzw. 2011 beim 
EUIPO beansprucht und überdies ist man in der Klasse, die die Senger 
Management GmbH als Hauptleitklasse beansprucht, nicht tätig. 

4. Verwechslungsgefahr

Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind nicht 
identisch. Die widersprechende Partei hat die Ansprüche auf Waren und 
Dienstleitungen gegenübergestellt. Dabei ist festzustellen, dass die 
Senger Management GmbH für sich klar die Waren und Dienstleistungen 
einer Fahrzeughandelsorganisation in Anspruch nimmt, und dort auch 
nutzt, während die e.on SE ein möglichst breites Standardsortiment an 
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Waren und Dienstleistungen beansprucht. Es ist offensichtlich, dass ein 
erheblicher Teil der von der widersprechenden Partei in Anspruch 
genommenen Waren und Dienstleistungen der Löschungsreife 
unterliegt. 

Ebenso fern liegt es, eine Dienstleistungsähnlichkeit zwischen einem 
Fahrzeughandel und einem Energieversorger und Netzbetreiber 
herzustellen. So ist auch die Feststellung, die jüngere Marke halte den 
erforderlichen Abstand zur älteren Marke nicht ein, nicht richtig. 

II Bekannte Marke 

Den Nachweis für die Voraussetzungen für den Sonderschutz einer 
bekannten Marke bleibt die widersprechende Partei schuldig. Zwar wird 
hier versucht, sich in die Nähe einer notorisch bekannten Marke zu 
rücken, die es bekanntlich nur im Bereich von Waren gibt, in der 
einzigen streitgegenständlichen Warenklasse 12 bleibt die Gegenseite 
dem Nachweis der Markennutzung schuldig. 

Schlussendlich handelt es sich bei der e.on SE um einen großen 
deutschen Energieversorger und Netzbetreiber, die reine Größe macht 
aber keinen Sonderstatus im Markenrecht aus.  

Abschließend verweisen wir auf die großen visuellen-, phonetischen- 
und Herkunftsunterschiede, die von der widersprechenden Partei nicht 
wahrgenommen werden wollen. Sie stützt sich ausschließlich auf die 
Größe und Bedeutung ihrer Mandantin und sieht Ähnlichkeiten, wo 
keine sind. 

Der Widerspruch ist zurückzuweisen. 

Münster, 08.10.2021 

Dipl. Des. Christoph Sandkötter 
Zertifizierter Patent- und Innovationsschutzmanager 

Für den Inhaber der Marke 

Stefanie Senger 
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Anlage 1 und 2 

Die Eingabe E.ON führt zu keinem sinnvollen Punkt. Es wird u.a. auf die 

Korrekte Worttrennung verwiesen. 
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